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Grundsteuer


IKT-System: Grundsteuer

Teilsystem der kommunalen Verwaltung (Gemeinden) für die Domäne E-Government

Das vorliegende Konzept ist Grundlage für die Spezifikation eines offenen IKT-Teilsystems der E-Government-Initative in Österreich für die elektronische Unterstützung der Geschäftsprozesse von Gemeinden im Kontext deren Verfahren „Grundsteuer“ 

Grundsteuer 

Die Rechtsgrundladlage für das Grundsteuerverfahren ist das Grundsteuergesetz in der Fassung BGBl. Nr. 28/1999. Die Grundsteuer ist eine ausschließliche Gemeindeabgabe. Für die Berechnung sowie für die Einhebung sind die Gemeinden zuständig.

Begründung der Steuerpflicht und Gegenstand der Grundsteuer sind (soweit nicht im Grundsteuer​gesetz festgelegte Befreiungsgründe vorliegen):


· Inländischer Grundbesitz,

Land- und Forstwirtschaftliches Vermögen (Grundsteuertyp A) und

· Grundbesitz zu Wohnzwecken
Unbebaute und bebaute Grundstücke (Grundsteuertyp B) 

Steuerschuldner

Schuldner der Grundsteuer ist der Eigentümer oder, wenn der Steuergegenstand ein grundstücks​gleiches Recht ist, der Berechtigte (BGBl. Nr. 28/1999 § 9). 

Grundsteuerverfahren 

Grundsteuerverfahren E-Government 

Aus gesamt​heitlicher Sicht sind neben den Gemeinden mehrere Behörden unterschiedlicher Kompetenzbereiche am Grundsteuerverfahren beteiligt

Die Kommunikationsbeziehungen des Grundsteuerverfahrens:
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Anmerkung: Dieses Konzept ist an der  Interoperabilität der Gemeinden orientiert und berührt Prozessschritte anderer beteiligter Behörden nur informativ bzw. an deren Schnittstellen zum Grundsteuerverfahren der Gemeinde

Auslösendes Ereignis des gemeindespezifischen Grundsteuerverfahrens ist immer der Einheitswertbescheid (Einheitswert, Steuermessbetrag, etc.) einer Finanzbehörde (Finanzamt). Dessen Entstehen beruht auf einer vorgelagerten Prozesskette mehrerer Verfahren anderer Behörden (Bezirksgericht – Grundbuch, Statistik Austria – GWR) 

Je nach Grundsteuer-Gegenstand werden unterschiedliche Verfahrensketten als Voraussetzung für die Steuerverfahren der Gemeinde wirksam

Grundsteuer-Gegenstand: Inländischer Grundbesitz (Grundsteuer A)
Auslösendes Ereignis (Lebenssituation): Grundbesitz
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	Verfahren
	Kompetenzbereich

	Grundbucheintrag neu / ändern
	Bezirksgericht.Grundbuch

	Einheitswert, Steuermesszahl ermitteln
	Finanzbehörde.Bewertungsreferat

	Grundsteuerverfahren 
	Gemeinde.Steuern und Abgaben


Grundsteuer-Gegenstand: Grundbesitz zu Wohnzwecken (Grundsteuer B) 

Auslösendes Ereignis (Lebenssituation): Hausbau
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	Verfahren
	Kompetenzbereich

	Bauverfahren
	Gemeinde.Bauamt 

	Grundbucheintrag neu / ändern
	Bezirksgericht.Grundbuch

	Einheitswert, Steuermesszahl ermitteln
	Finanzbehörde.Bewertungsreferat

	Grundsteuerverfahren 
	Gemeinde.Steuern und Abgaben


Grundsteuerverfahren der Gemeinde

Berechnung der Grundsteuer

Besteuerungsgrundlage ist der für den Veranlagungszeitpunkt maßgebende Einheitswert des Steuergegenstandes und der Steuermessbetrag. Die Berechnung und Festsetzung des Jahres​betrages der Grundsteuer erfolgt durch die Gemeinde (typisch: Referat Abgaben und Steuern) unter Berücksichtigung des gemeindespezifischen Hebesatzes. 

Festsetzung des Grundsteuer-Jahresbetrages

Der Jahresbetrag der Grundsteuer ist mit Steuerbescheid (Grundsteuerbescheid) festzusetzen und gilt auch für die Folgejahre, soweit nicht infolge von Änderungen der Voraussetzungen ein neuer Steuerbescheid zu erlassen ist

Entrichtung der Grundsteuer

Die Grundsteuer wird am 15.Feber, 15.Mai, 15.August und 15.November zu je einem Viertel des Jahresbetrages fällig (Ausnahme Jahresbetrag <= 75 EUR fällig am 15.Mai) 

Finanzgebarung: Vorschreibung und Inkasso (u.a. der Grundsteuer)
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sind neben Mahnung und Forderungseintreibung Umsetzungsaufgaben der Gemeinde im Grundsteuerverfahren

Implementation - SOA Service Orientierte Architektur

Die Implementation der vernetzten Geschäftsprozesse erfolgt technologieunabhängig auf der Grundlage harmonisierter (standardisierter) Modelle auf der Grundlage etablierter offener Standards. 

Implementation Infrastruktur (Vernetzung, Kommunikation)

Diensteanbieter (ServiceProvider)

IKT-Dienstleister die WebDienste (WebServices) implementieren und über das Internet für die Integration in spezialisierte Anwendungen anbieten. WebDienste besitzen standardisierte (SOAP, WSDL, WS-I) operative  Schnittstellen, sowie verfahrensspezifische funktionelle Schnitt​stellen für die Unterstützung der Geschäftsprozesse fachspezifischer verteilter Anwendungen.

Portalanbieter (PortalProvider)

IKT-Dienstleister die WebAnwendungen (WebApplikationen) entwickeln über das Internet anbieten. 

WebAnwendungen verbinden WebServices verteilter Diensteanbieter mit fachspezifischer Geschäftslogik zu Anwendungen, die von Diensteanwendern über WebBrowser eingesetzt werden. Portalanbieter stellen zudem die Authentifikation der Anwender gegenüber Dienste​anbietern nach Maßgabe entsprechender Policies sicher. 

Diensteanwender (ServiceConsumer)

Anwender fachspezifischer Programme (Applikation) in unterschiedlichen technischer Ausprägungen

· „WebBrowser-Anwendungen“, die WebAnwendungen über WebBrowser verwenden (ThinClients) 

· „BackOffice-Anwendungen“, (Thick-Clients) lokale Programme (Applikationen) mit unterschiedlichen Kommunikations-Schnittstellen

· „ClientAnwendungen“, (SmartClients) Kombination aus Thin- und Thick Clients 

· „Mobile-Clients“, Anwender Schnittstellen auf der Basis mobiler Devices (Telefon etc)
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Implementation Topologie Vernetzung
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Implementation Informationsmodell 

Entitäten

WER („Akteure“)

Steuerpflichtiger (Bürger)

Gemeinde

Finanzbehörde

WAS („Dokumente“)

Einheitswertbescheid 

Grundsteuerbescheid  

Grundsteuer Nachbelastung  

Grundsteuer Gutschrift 

Gemeindeabgabe Vorschreibung (u.a. Grundsteuer) 

Gemeindeabgabe Mahnung

Gemeindeabgabe Rückstandsausweis

WIE („Dienste“)

Grundsteuer berechnen 

Grundsteuer bescheiden

Grundsteuer beeinspruchen

Grundsteuer nachbelasten

Grundsteuer gutschreiben

Grundsteuerermäßigung beantragen

Grundsteuer vorschreiben

Grundsteuer zahlen

Grundsteuer mahnen

Abgaben vorschreiben

Abgaben zahlen

Abgaben mahnen

Grundsteuerbescheid zustellen

Grundsteuerbescheid Zustellung bestätigen

WO („Vernetzung“, Kompetenzbereiche)

Bürger

Gemeinde.Abgaben und Steuern

Finanzbehörde.Bewertungsreferat

WANN („Lebenssituation“)

Einheitswertbescheid (nach Grunderwerb)

Einheitswertbescheid (nach Hausbau) 

Portal





PKI





Dienst 


Grundsteuer





Dienst 


Einheitswert





Dienst 


GWR





Dienst 


Grundbuch





Gemeinde





Gemeinde





Gemeinde





Grundsteuerpflichtiger





Grundfunktion WebService(s) „Gemeinde-Grundsteuerverfahren“ 





Grundsteuer berechnen (Gemeinde, Steuerpflichtiger Bürger, Einheitswertbescheid)


Grundsteuer bescheiden (Gemeinde, Steuerpflichtiger Bürger, Grundsteuerbescheid)


Grundsteuerbescheid beeinspruchen (Gemeinde, Steuerpflichtiger Bürger, Grundsteuerbescheid Einspruch)


Grundsteuer nachbelasten (Gemeinde, Steuerpflichtiger Bürger, Nachbelastung)


Grundsteuer gutschreiben (Gemeinde, Steuerpflichtiger Bürger, Gutschrift)


Grundsteuerermäßigung beantragen (Gemeinde, Steuerpflichtiger Bürger, Nachbelastung)


Grundsteuer vorschreiben (Gemeinde, Steuerpflichtiger Bürger, Grundsteuervorschreibung)


Grundsteuer zahlen (Gemeinde, Steuerpflichtiger Bürger, Grundsteuerbetrag)


Grundsteuer mahnen (Gemeinde, Steuerpflichtiger Bürger, 


Grundsteuervorschreibung)


Abgaben vorschreiben (Gemeinde, Steuerpflichtiger Bürger, Abgabenvorschreibung)


Abgaben zahlen (Gemeinde, Steuerpflichtiger Bürger, Abgabenbetrag)


Abgaben mahnen (Gemeinde, Steuerpflichtiger Bürger, Abgabenbetrag)











Das vorliegende Konzept für ein IKT-System skizziert die Organisation und Informationsflüsse der beteiligten Akteure in einem übergreifenden Szenario für die Informationsdomäne E-Govern�ment als Grundlage für eine Abstimmung mit der AG Kommunikationsarchitektur im Kontext eines konkreten Verfahrens „Grundsteuer“ für Gemeinden.  





Für die Umsetzung ist des weiteren die Harmonisierung des Informationsmodells (Informations�inhalte, XML-Schemas) notwendig. Dies sollte m.E. eine Aufgabe der  Unterarbeitsgruppe der „Technische Untergruppe“ der Roadmap-Arbeitsgruppe „Q-SKF – Standardisierte XML-Schnitt�stellen für kommunale Fachanwendungen“ werden 





Die folgende Auflistung von Entitäten ist somit lediglich als erste Anregung für eine Taxonomie im Kontext des IKT-Systems „Grundsteuer“, sowie als Input für die „Technische Untergruppe“ (siehe oben) zu verstehen  








Q-SKF-Ziel:


Harmonisierte Schnittstellen hinsichtlich Kommunikation und 


Informationsinhalte 
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